
Kirchengesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.EKD)  

vom 10. November 2010 (ABl. EKD 2010, S. 307, Berichtigung vom 4. Juli 2011,  

ABl. EKD 2011, S. 149 und KABl. 2012, S. 234) 

- Auszug -  

 

§ 55  

Personalentwicklung und Fortbildung 

( 1 ) Pfarrerinnen und Pfarrer sind berechtigt und verpflichtet, die für ihren Dienst erforderliche Kompetenz 

durch Teilnahme an Maßnahmen der Personalentwicklung und regelmäßige Fortbildung fortzuentwickeln. 

( 2 ) 1 Maßnahmen der Personalentwicklung sollen Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrem Dienst würdigen und 

helfen, die für den Dienst erforderlichen Gaben zu entdecken, zu fördern und zu entwickeln. 2 Im Rahmen der 

Personalentwicklung können insbesondere regelmäßige Gespräche nach einer festen Ordnung durchgeführt und 

verbindliche Vereinbarungen über Ziele der Arbeit und über Maßnahmen der Personalentwicklung getroffen 

werden. 

( 3 ) 1 Maßnahmen der Fortbildung sollen helfen, die für den Dienst erforderlichen Kenntnisse, Einsichten und 

Fertigkeiten fortzuentwickeln. 2 Maßnahmen der Fortbildung sind insbesondere die theologische Arbeit im 

Pfarrkonvent, die Teilnahme an Fortbildungsangeboten und das Selbststudium. 

  

 

 

 
Kirchengesetz zur Ergänzung des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (PfDGErgG) vom 19. Juli 2012 (KABl. 2012, S. 226( 

- Auszug -  

 

§ 11 

(zu § 55 PfDG.EKD) 

( 1 ) 1 Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpflichtet, mit der zuständigen Leitungsperson in regelmäßigen zeitlichen 

Abständen Jahresgespräche zu führen. 2 Das Nähere wird durch eine Rechtsverordnung geregelt. 

( 2 ) Die Fortbildung der Pfarrer und Pfarrerinnen wird in Fortbildungsrichtlinien des Landeskirchenamtes 

geregelt. 
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